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Rechtsgrundlagen

Die der Planung zu Grunde liegenden Gesetze und Din-Vorschriften können bei der Gemeinde Elbe-Parey,
Amt für Bauverwaltung, Ernst-Thälmann-Straße 15, 39137 Elbe-Parey während der Dienstzeiten eingesehen 
werden.

Planzeichenerklärung

Grundf l ächenzahl

§  17 , 19 BauN VO

Ar t der  baul ichen  Nu tzung
§  9 (1)  Nr .  1  B auGB und

§  4 BauNVO
Höhe  der  baul ichen  An lagen  (OK ) i n m

übe r 35 m DHHN
§  18  A bs . 1  B auNVO

Baugrenze

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

§ 23 Abs. 3 BauNVO

Grünflächen

Grünflächen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans

Sonstige Planzeichen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBVerkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen
ö - öffentlich
p - privat
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2.

Im Sondergebiet  "Photovoltaikanlagen" sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO folgende Anlagen
und Nutzungen allgemein zulässig:
  -  Photovoltaikmodule in Festaufständerung einschließlich ihrer Befestigung auf und im Erdboden
  -  technische Einrichtungen und Nebenanlagen zum Betrieb von Photovoltaikmodulen (z.B. Transfor-
     matoren, Wechselrichter, Schaltanlagen)
  -  Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die der Speicherung von Energie dienen
  - die für die Erschließung der Photovoltaikanlagen erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen,
  -  Einrichtungen und Nebenanlagen für die Wartung, Instandsetzung, Pflege und Service sowie zur
     technischen Überwachung der Photovoltaikanlagen
  -  Zuwegung und innere Erschließung
  -  Einzäunung

1.1.2

Planungsrechtliche FestsetzungenI
Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 BauNVO)1.
Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO1.1
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird gemäß § 11 BauNVO ein sonstiges Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung "Photovoltaikanlagen" festgesetzt.

1.1.1

Maßnahmen zur Anpflanzung und zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

3.

2.1

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Im gesamten Geltungsbereich ist die Befestigung von Fahrgassen und Stellflächen nur in wasser-
durchlässiger Ausführung zulässig (Schotterrasen o.ä.).

Einfriedungen der Gesamtanlage sind so zu gestalten, dass diese 15 cm über dem Boden 
offengehalten werden.

2.2

Die Flächen unter und zwischen den Photovoltaikmodulreihen und die gehölzfreien Flächen außerhalb
der Baugrenzen sind als extensive Grünflächen zu entwickeln. Die Flächen sind entweder zwei- bis dreimal
pro Jahr zu mähen oder zu beweiden.

2.3

1.1.3 Die Grundflächenzahl darf gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO um bis zu 25 vom Hundert überschritten werden.

Die Unterkante der Solarmodultische darf eine Höhe von 36 m DHHN nicht unterschreiten.1.1.4

Die Höhe der Einzäunung ist bis maximal 2,50 m über Gelände zulässig.1.1.5

Die Modulreihen der Photovoltaikanlage sind in Ost-West-Richtung in einem Drehwinkel von  - 25 Grad 
auszurichten.

1.1.6

3.1 Auf der Fläche des Sondergebiets sind 2 Lerchenfenster von je 625 m² anzulegen wobei eine Seite min-
destens 20 m betragen muss.
Die Lerchenfenster sind so anzulegen, dass sie untereinander mit einem Abstand von mindestens 250 m
und von der Sondergebietsgrenze mindestens 50 m Abstand einhalten.
Die Lerchenfenster sind von Überbauung und Befahrung frei zu halten. Die Feldvogelstreifen sind der 
Selbstbegrünung zu überlassen. Auf eine Ansaat ist zu verzichten. Bei Bedarf ist eine jährliche stoppelhohe 
Mahd (> 10 cm) durchzuführen. Frühester Mahdzeitpunkt ist der 01. September. Ein Bodenumbruch ist 
höchstens einmal jährlich aber mindestens alle drei Jahre zwischen 01. September und 29. Februar einmal 
durchzuführen.

Hinweise
Bodendenkmale

Altlasten

Hochwasserrisikogebiet

Artenschutz

II

Auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflicht und die Erhaltungspflicht gemäß § 9 Abs. 3 DenkmSchG
LSA im Falle unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde wird hingewiesen.

Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemische Analysen u.a. Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen
oder Altlasten (Auftreten von Fremdstoffen, Auffäligkeiten durch Farbe, und / oder Geruch festgestellt werden, 
sind die Arbeiten in dem betroffenen Bereich sofort einzustellen und das Umweltamt unverzüglich und 
unaufgefordert zu informieren.

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet für den
Hochwasserschutz (HQ 200).
Hier besteht im Falle des Versagens von Hochwasserschutzeinrichtungen die Möglichkeit des Eintretens
eines Hochwasserereignisses mit den möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für Mensch, Umwelt
und Sachwerte.
Bauliche Anlagen sind nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten.

Die Vorgaben zum allgemeinen und besonderen Artenschutz gemäß § 39 und § 44 BNatSchG sind zu 
berücksichtigen.
Gehölze dürfen ohne gesonderte Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde nur in der Zeit vom
01.09. bis 29.02. beseitigt werden.
Ggf. frühere Mahdzeitpunkte aufgrund von Verschattungen sind mit der zuständigen Naturschutzbehörde
abzustimmen.
In Verbindung mit Baufeldfreimachungen, Fällungen / Rodungen, Gebäudesanierung oder - abbruch
sind im Vorfeld der Arbeiten Gehölze und Gebäude einschließlich Keller auf Brut-, Nist- und Lebensstätten 
zu überprüfen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen und im Falle des Auffindens
von Nist- und Lebensstätten die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Teil A: Planzeichnung Teil B: Textliche Festsetzungen


